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Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Men-
schen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe öf-
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nisteriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales, des Ministeriums für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung und des Ministeriums der 

Finanzen
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Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen 
 und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

 
Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-

gie, 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
und des Ministeriums der Finanzen

Vom 29. Dezember 2017

1 
Rechtsgrundlagen und Ziele
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§ 118 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S.1750, 3245) in der jeweils geltenden Fassung, eröffnet den öffentli-
chen Auftraggebern die Möglichkeit, Vergabeverfahren Werkstätten für behinderte Menschen 
und Unternehmen vorzubehalten, deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von 
Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist, oder zu bestimmen, dass 
öffentliche Aufträge im Rahmen von Programmen mit geschützten Beschäftigungsverhältnissen 
durchzuführen sind.

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) sieht in § 224 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 vor, dass Aufträge der öffentlichen Hand Werkstätten für behinderte 
Menschen und Inklusionsbetrieben nach §§ 215 bis 218 bevorzugt anzubieten sind.

Dieser Runderlass regelt für öffentliche Auftraggeber des Landes Nordrhein-Westfalen unterhalb 
der EU-Schwellenwerte die bevorzugte Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Men-
schen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.

2 
Umsetzung im Vergabeverfahren

2.1 
Anwendungsbereich

Die Vergabestellen der Gebietskörperschaft Land Nordrhein-Westfalen nach § 99 Nummer 1, 2, 
4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen haben bei der Vergabe von Aufträgen un-
terhalb der EU-Schwellenwerte die folgenden Bestimmungen zu berücksichtigen.

2.2 
Bevorzugte Bieter

Bevorzugte Bieter im Sinne dieses Erlasses sind anerkannte Werkstätten für behinderte Men-
schen (§ 219 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und Blindenwerkstätten (§ 226 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Inklusionsbetriebe im Sinne der §§ 215, 224 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Gleiches gilt für Einrichtungen in anderen 
Staaten, die nach den dort geltenden rechtlichen Bestimmungen mit den vorgenannten Einrich-
tungen vergleichbar sind.

2.3 
Nachweis der Eigenschaft als bevorzugter Bieter

Der Bieter muss seine Eigenschaft als bevorzugter Bieter durch einen der folgenden Nachweise 
belegen:

 Vorlage der von der Bundesagentur für Arbeit ausgesprochenen Anerkennung als Werkstatt für 
behinderte Menschen gemäß § 225 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

 Vorlage der von der zuständigen Ordnungsbehörde ausgesprochenen Anerkennung als staatlich 
anerkannte Blindenwerkstatt nach § 5 Blindenwarenvertriebsgesetz vom 9. April 1965 (BGBl. I S. 
311), das durch Art. 30 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 246) aufgehoben wor-
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den ist. Blindenwerkstätten, die am 13. September 2007 staatlich anerkannt waren, genießen ge-
mäß § 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bei der Auftragsvergabe durch die öffentliche 
Hand Bestandsschutz,

 für Inklusionsbetriebe nach § 215 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch: Vorlage der Anerken-
nung als Inklusionsbetrieb in der Regel durch den ersten Förderbescheid des Integrationsamtes 
und einer schriftlichen Bestätigung des Integrationsamtes, die zum Zeitpunkt der Vorlage im Ver-
fahren nicht älter als ein Jahr alt sein darf,

 bei ausländischen Bietern: Vorlage einer Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehör-
de des Ursprungs- oder Herkunftslandes der Einrichtung, aus der die Anerkennung als Werkstatt 
für behinderte Menschen oder Blindenwerkstatt oder Inklusionsbetrieb hervorgeht. Sofern eine 
solche Bescheinigung im betreffenden Land nicht ausgestellt wird, kann der Nachweis durch ei-
ne eidesstattliche Erklärung ersetzt werden, die eine vertretungsberechtigte Person der betref-
fenden Einrichtung vor einer befugten Behörde des betreffenden Staates abgibt. In den Staaten, 
in denen es eine derartige eidesstattliche Erklärung nicht gibt, kann diese durch eine feierliche 
Erklärung ersetzt werden. Die zuständige Behörde oder der Notar stellen eine Bescheinigung 
über die Echtheit der eidesstattlichen oder feierlichen Erklärung aus.

2.4 
Inhalt der Bevorzugung

2.4.1 
Beschränkung des Wettbewerbs

Der Wettbewerb kann auf bevorzugte Bieter im Sinne der Nummer 2.2 beschränkt werden.

Der Auftrag kann im Rahmen einer Verhandlungsvergabe oder Freihändigen Vergabe vergeben 
werden, sofern der Wettbewerb ausschließlich auf bevorzugte Bieter im Sinne der Nummer 2.2 
beschränkt wird.

2.4.2 
Aufforderung zur Angebotsabgabe

Wird der Wettbewerb bei Beschränkten Ausschreibungen und bei der Verhandlungsvergabe 
oder Freihändigen Vergaben nicht auf bevorzugte Bieter beschränkt, sind regelmäßig auch die in 
Nummer 2.2 genannten Einrichtungen in angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe aufzufor-
dern.

2.4.3 
Wirtschaftlichkeit des Angebotes

Ist das Angebot eines nach Nummer 2.2 bevorzugten Bieters ebenso wirtschaftlich wie das an-
sonsten wirtschaftlichste Angebot eines Bieters, der nicht nach Nummer 2.2 bevorzugt ist, so ist 
Ersterem der Zuschlag zu erteilen.

Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote wird der von den bevorzugten Bietern im 
Sinne der Nummer 2.2 angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 Prozent berücksichtigt. Vor-
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aussetzung für die Berücksichtigung des Abschlags ist, dass die Herstellung der angebotenen 
Lieferungen zu einem wesentlichen Teil durch die bevorzugten Bieter erfolgt. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die Wertschöpfung durch ihre Beschäftigten mehr als 10 Prozent des 
Nettowerts der zugekauften Waren beträgt.

2.5 
Werkstättenverzeichnis

Die Werkstätten für behinderte Menschen verfügen über ein breites Angebot an Produkten und 
Dienstleistungen. Einen Überblick über das Leistungsangebot der Werkstätten für behinderte 
Menschen und der Blindenwerkstätten gibt das „Verzeichnis der anerkannten Werkstätten für 
behinderte Menschen“, das von der Bundesagentur für Arbeit jährlich herausgegeben und unter 
der Internetadresse „www.arbeitsagentur.de“ veröffentlicht wird.

2.6. 
Verzeichnis Inklusionsbetriebe

Die Inklusionsbetriebe bieten ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen an. Einen 
Überblick über die bestehenden Betriebe gibt die von den Integrationsämtern veröffentlichte 
Adressen- und Branchenliste. Diese Aufstellung ist unter den Internetadressen: 
www.inklusionsbetriebe.lvr.de und http://www.lwl.org/abt61-download/PDF/Integrationsprojek-
te/LISTE_INKLUSIONSBETRIEBE.pdf  veröffentlicht.

2.7 
Bekanntmachung

Die Bevorzugungsregelung muss in den Vergabeunterlagen mitgeteilt werden.

3 
Geltung bei der Gewährung von Zuwendungen

Öffentliche Zuwendungsgeber können bei der Gewährung von Zuwendungen die Beachtung die-
ses Runderlasses den Empfängern öffentlicher Zuwendungen in Form von besonderen Neben-
bestimmungen auferlegen.

4 
Gemeinden und Gemeindeverbände

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden wird dieser Erlass zur Anwendung empfohlen.

5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Gemeinsame 
Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr, des Ministeri-
ums für Arbeit, Integration und Soziales, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und des 
Finanzministeriums vom 22. März 2011 (MBl. NRW. S. 122), der zuletzt durch Gemeinsamen 
Runderlass vom 26. April 2016 (MBl. NRW. S. 382) geändert worden ist, außer Kraft.

1)
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 Redaktioneller Hinweis: Link wurde aktualisiert.

- MBl. NRW. 2018 S. 22
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